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Gemäß der Zweiten Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung vom 18. November 
2013 werden ab 1. Januar 2016 die Anforderungen an die energetische Qualität von Neubauten er-
höht. Insbesondere sinken die maximal zulässigen Werte für QP´´ um 25 %. Außerdem ist für H´T der 
Wert des Referenzgebäudes einzuhalten. 

Auf politischer Ebene wird – angestoßen durch die Frage der dauerhaften Flüchtlingsunterbringung – 
die zeitlich befristete Aussetzung dieser anstehenden Stufe der EnEV für den gesamten Wohnungs-
neubau diskutiert. Dies wird unter anderem durch steigende Baukosten, die Begrenzung von Miet-
steigerungen und die angespannte Wohnungsmarktlage begründet. 

Beispielberechnungen1 des IWU haben gezeigt, dass durch den Übergang der Anforderungen der 
EnEV 2009/2014 auf das Niveau der EnEV 2016 die rein investiven Baukosten (DIN-Kostengruppen 
300 + 400) um ca. 30 – 70 €/m² steigen2. Bezogen auf durchschnittliche Baukosten von 1.400 €/m² 
(Kostengruppen 300 + 400) bedeutet das Steigerungen der Baukosten von ca. 2-5 %3. Dies wurde für 
ein Mehrfamilienhaus bzw. für eine Doppelhaushälfte ermittelt, die jeweils über einen Gas-
Brennwertkessel und eine thermische Solaranlage wärmeversorgt werden. Bei dieser Versorgung 
werden auch die Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) eingehal-
ten. Der Einsatz einer teureren Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird erst bei höheren Effi-
zienzstandards (Effizienzhaus 55 und 40) gegebenenfalls notwendig.  

Eine einseitige Betrachtung von rein investiven Baukosten – wie in dem Vorschlag zur befristeten 
Aussetzung der EnEV – ohne die Berücksichtigung von Folgekosten kann jedoch sowohl auf gesamt-
wirtschaftlicher als auch auf einzelwirtschaftlicher Ebene zu Fehlentscheidungen führen. Diese kön-
nen erhöhte Nutzungskosten nach sich ziehen mit negativen Folgen für Hausbesitzer, Wohnungsun-
ternehmen und Mieter. 

                                                
1  Vgl. [IWU 2012] Ohne Restwerte und Ersatzinvestitionen. Ohne Planungs- und Nachweiskosten. Gegenüber 

dem Preisstand der Studie (2011)  wurde ein allgemeiner Anstieg der Baupreise von 5 % berücksichtigt.  
2  Das genaue Niveau der zukünftigen EnEV 2016 war zum Zeitpunkt der Studie noch nicht bekannt. Es ist 

jedoch etwas schlechter als das in der Studie betrachtete Niveau des Effizienzhauses 70 [IWU 2015]. 
3  Die vom IWU ermittelten Steigerungen der rein investiven Baukosten durch die EnEV 2016 liegen damit unter 

den in den Vorschlägen zur Aussetzung der EnEV genannten Werten (Baukostensteigerung von 7 bis 8 %). 
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Im Sinne einer Lebenszykluskostenrechnung müssen insbesondere die Energiekosten sowie die War-
tungskosten in die Betrachtung miteinbezogen werden. Dies entspricht auch europäischen Vorgaben 
zur sogenannten Kostenoptimalität von Energiesparstandards auf nationaler Ebene. Entsprechende 
Berechnungen des IWU zeigen, dass für die oben genannten Gebäudemodelle die (barwertigen) Ge-
samtkosten (Summe aus investiven Baukosten sowie aus den über 30 Jahre abgezinsten Energie- und 
Wartungskosten) mit dem Übergang von der EnEV 2014 auf die EnEV 20164 sinken bzw. konstant 
bleiben. Dabei wurde das heutige Energiepreisniveau sowie moderate zukünftige Energiepreissteige-
rungen (3,5 %/a nominal) unterstellt. Die „wirtschaftliche Vertretbarkeit“ der Anforderungen im 
Neubau ist damit für die nächste Stufe der Energieeinsparverordnung gegeben. Erst beim Übergang 
zum Effizienzhaus 55 und zum Effizienzhaus 40 steigen die (barwertigen) Gesamtkosten z.B. in der 
Doppelhaushälfte um ca. 5 % (Effizienzhaus 55) bzw. 8 % (Effizienzhaus 40) an5. 

Entsprechend des Energiekonzepts der Bundesregierung soll bis 2020 ein klimaneutraler Neubau-
Standard erreicht werden. Dieses Ziel steht im Einklang mit der novellierten EU-Richtlinie zur Gesam-
tenergieeffizienz von Gebäuden, die die Einführung eines Niedrigstenergiehaus-Standards im Neubau 
bis 2020 vorschreibt6. Jeder Neubau bringt per se eine Erhöhung der CO2-Emissionen im Gebäude-
sektor mit sich, während aus Klimaschutzgründen eine drastische Minderung notwendig ist.   

Ein befristetes Aussetzen der zum Jahreswechsel anstehenden Erhöhung der Anforderungen an die 
energetische Qualität von Neubauten wäre in diesem Kontext das falsche Signal.  

Die Politik der Bundesregierung sollte vielmehr darauf ausgerichtet sein, Anreize für die Umsetzung 
zukunftsweisender Standards jenseits der EnEV-Anforderungen zu setzen. Gesetzliche Vorgaben soll-
ten mit einer breitenwirksamen Förderung vorbereitet bzw. flankiert werden.  

 

Andreas Enseling, Tobias Loga 
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